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G) Die Tätigkeit zugunſten der Beamten und
Angeſtellten des Reichs .

99. In drei allgemeinen Beamtenanträgen hat das Zentrum
eine Reihe der dringendſten Wünſche der Reichsbeamten und damit
vielfach auch der Staats - und Kommunalbeamten niedergelegt ;dieſe drei Anträge lauten :

I. „ Der Reichstag wolle beſchließen , alsbald
A. Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche

1. den Altpenſionären das Ruhegehalt entſprechend dem geſunkenenGeldwert in angemeſſener Weiſe erhöht wird ;2. die in der zweiten Leſung der Beſoldungsordnung vom Reichstagbeſchloſſenen Gehaltsſätze insbeſondere für Poſtſchaffner und Poſt⸗aſſiſtenten durchgeführt werden ;
B. die erforderlichen Maßnahmen zu treffen , durch welche

J. die in der Reichspoſtverwaltung beſchäftigten Perſonen eine den
örtlichen Lohn - und Lebensverhältniſſen entſprechende Bezahlungerhalten ;

2. die Beamten für die Schaffnerklaſſe bei der Reichspoſtverwaltungnach durchſchnittlich zehnjähriger Beſchäftigung in der Regel etats⸗
mäßig angeſtellt werden . “ ( . Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr . 61)

Il . „ Die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald einen Geſetz⸗entwurf zum Reichsbeamtengeſetz vorzulegen , durch welchen der freiheitlicheAusbau des Beamtenrechts nach folgenden Richtungen geſichert wird :
1. Gewährung rechtlichen Gehörs vor der Eintragung ungünſtigerTatſachen in die Perſonalakten .

Garantien für das Vereinigungsrecht .
Reform des Diſziplinarſtrafverfahrens .
Einführung des Wiederaufnahmeverfahrens . “

(J. Seſſ . 1912 . Druckſ . Nr. 18)
III . „ Den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , die erforderlichen Maßnahmen

dahin zu treffen , daß
J. für die Angeſtellten des Reichs in den Reichsbetrieben Angeſtellten⸗

ausſchüſſe errichtet werden ,
für die Verkehrsangeſtellten reichsgeſetzlich eine tägliche Mindeſtruheund möglichſte Sicherung der Sonntagsruhe geſchaffen wird,3. eine Statiſtik über die Familienverhältniſſe ( ob verheiratet und
Kinderzahl ) der Arbeiter und Angeſtellten des Reichs , getrennt nach
Kategorien , dem Reichstag vorgelegt wird . “

(J. Seſſ . 1912 . Druchſ . Nr . 26)

Dieſe Anträge ſind in ihrer Geſamtheit noch nicht beraten
worden , wohl aber hat das Zentrum ſich bemüht , bei den einzelnen
Reſſorts die wichtigſten und dringendſten dieſer Forderungen zur

Debatte zu ſtellen und hat ſie auch zur Annahme gebracht .
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98 . Die Einteilung der Ortsklaſſen mit dem ſich ergebenden

Wohnungsgeldzuſchuß hat folgender vom Zentrum angenommener

Antrag zum Gegenſtand :
„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , die Unſtimmigkeiten und

Härten , die ſich bei der Einteilung der Ortsklaſſen ergeben haben , baldigſt

zu beſeitigen . “ 5

Abg . Nacken führte zur Begründung aus :

„ Namens meiner politiſchen Freunde habe ich zu erklären , daß wir auf

den Boden dieſer Reſolution treten . Wir tun das um ſo lieber , als das
Zentrum bereits im vorigen Jahre in der Budgetkommiſſion eine gleiche
Reſolution eingebracht hat , die dort auch angenommen worden iſt Iin 88

ſoldungsgeſetz von 1909 iſt ein Paragraph vorgeſehen worden , der den

Bundesrat ' bevollmächtigt , während der Geltungszeit des Beſoldungsgeſetzes
in den Fällen , wo es notwendig iſt , eine Aenderung der Servisklaſſen⸗

einteilung eintreten zu laſſen , alſo Orte in eine höhere Servisklaſſe zu ver⸗

ſetzen , falls weſentliche Veränderungen in den Verhältniſſen eingetreten ſind .
Es ſcheint uns nun , daß der Bundesrat von dieſem Paragraphen nicht

genügend Gebraucht gemacht hat . “
( 56. Sitzung vom 8. Mai 1912 . St . B. S. 1752 )

Der Reichsſchatzſekretär teilte mit , daß im Jahre 1911 ins —

geſamt 67 Orte in eine höhere Klaſſe verſetzt worden ſeien ; wenn

die Verhältniſſe es gebieten , würde hier fortgefahren werden .

99 . Zugunſten der mittleren und unteren Poſtbeamten hat
das Zentrum ſchon in der Budgetkommiſſion folgende Anträge

durchſetzen können :

„1. die verbündeten Regierungen zu erſuchen , eine Reviſion des Beſoldungs⸗
geſetzes in dem Sinne vorzunehmen , daß die in der zweiten Leſung der

Beſoldungsordnung vom Reichstag beſchloſſenen Gehaltsſätze insbeſondere für

Poſtſchaffner und Poſtaſſiſtenten durchgeführt werden .

2. den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , die erforderlichen Maßnahmen

zu treffen , durch welche :

a) die in der Reichspoſtverwaltung beſchäftigten Perſonen eine den

örtlichen Lohn - und Lebensverhältniſſen entſprechende Bezahlung
erhalten ,

b) die Anwärter für die Schaffnerklaſſe bei der Reichspoſtverwaltung
nach durchſchnittlich zehnjähriger Beſchäftigung in der Regel etats —

mäßig angeſtellt werden . “

Mit dieſen Anträgen ging das Zentrum weſentlich über die

liberalen Anträge hinaus , welche nur den älteſten Oberpoſt⸗

aſſiſtenten 300 Mark Zulage gewähren wollten ; gleichzeitig trat

es aber auch für die Poſtſchaffner und Hilfsſchaffner ein . Abg —

Duffner begründete dieſe Vorlage eingehend am 26 . März 1912 :

„Erſt nach Annahme des Finanzgeſetzes von 1909 iſt wieder Ruhe und

Sicherheit — ich ſehe dabei natürlich von den allgemeinen Agitationsfragen
ab — in die Kontore und in die Magazine eingezogen , und das findet
ſeinen Ausdruck in dem Hinaufſchnellen des Reinüberſchuſſes in der Reichs⸗
poſtverwaltung von 36,87 Millionen im Durchſchnitt der Jahre 1906 bis 1909

bezw . 47,76 Millionen im Durchſchnitt der Jahre 1906 bis 1908 , wenn man



den unnormalen Reinüberſchuß von 1909 wegläßt , auf 72,2 Millionen im
Jahre 1910 . Ein Geſchäft übrigens , das in der Lage iſt , ſolche Kriſen , wie
ſe eine dauernde , jährliche Belaſtung von 57 Millionen Mark darſtellt , ſo
ſpielend zu überwinden , wie es bei der Reichspoſtverwaltung der Fall geweſen
iſt , muß ein gutes Geſchäft ſein , und ich möchte deshalb auch der HoffnungAusdruck geben , ohne daß ich damit ungezählte Wünſche wecken möchte , daß
der gute Abſchluß des Jahres 1910 , hinter dem der von 1911 nicht zurück⸗
geblieben iſt , auch zum Ausdruck kommt in der Behandlung der Wünſche des
Reichstags ſeitens der Reichspoſtverwaltung . “

( 38. Sitzung vom 26. März 1912 . St . B. S. 1008 )
Neben dieſer Erhöhung der Gehälter forderte er die Ein —

haltung der Mindeſtruhezeit , Dienſthygiene , Wohnungsfürſorge
und nahm ſich dann noch einzelner Klaſſen beſonders an . Abg—.
Giesberts wiederholte die Bitte ,

„ wenigſtens in dem einen Punkte , den Unterbeamten und deren Wünſchen
entgegenzukommen , daß die Schaffung von neuen Stellen in dem Umfang
erfolgt , daß wirklich die Forderung des zehnjährigen Diätariats durchgeführt
werden kann ; denn wir dürfen uns nicht darüber täuſchen , daß tatſächlich
in den Kreiſen unſerer Unterbeamten , des größten Heeres unſerer Reichs⸗
beamten , ſeit der Beſoldungsreform große Verſtimmung und Unzufriedenheit
herrſcht . “ ( 37. Sitzung vom 28. März 1912 . St . B. S. 1092 )

Staatsſekretär Krätke hat infolge des Drängens des Zen —
trums denn auch erklärt :

„ Die Wartezeit bis zur Anſtellung in der Schaffnerklaſſe dauert in ein⸗
zelnen Bezirken 14 Jahre , in anderen Bezirken 12 Jahre und in einigen
Bezirken , wo die Verhältniſſe ſehr günſtig liegen , vielleicht noch kürzere
Zeit . Aber das muß ich erklären : daß die Anwärter tunlichſt nach 10 Jahren
in die Schaffnerklaſſe kommen , iſt nicht möglich . Es kann nur angeſtrebt
werden , die etatsmäßige Anſtellung möglichſt zu beſchleunigen , gleichviel in
welcher Klaſſe . Sie würden den Wunſch alſo dahin zu faſſen haben , daß die
Zivilanwärter tunlichſt in 10 Jahren in eine etatsmäßige Stellung kommen ,
d. h. entweder Landbriefträger oder Schaffner werden . Das hoffen wir durch
Verlegung von Stellen zu erreichen , indem wir die Zahl der vorhandenen
Anwärter berückſichtigen . “ ( 35. Sitzung vom 26. März 1912 . St . B. S. 1013 )

Durch dieſe Erklärung iſt man ein erhebliches Stück weiter⸗
gekommen und hat eine große berechtigte Beſchwerde des Hilfs —
perſonals beſeitigt .

100 . Für Wünſche der Reichseiſenbahnbeamten trat zunächſt
der Abg . Kuckhoff ein , der für die Lademeiſter verlangte , daß
ſie in höhere Stellung und Gehalt gelangen ſollten ( 42. Sitzung
vom 20 . April 1912 St . B. S . 1290 ) . Der Abg . Koßmann
brachte die Wünſche der Bahnſteigſchaffner , Pförtner , Stations⸗
diätare und Schaffnerdiätare vor ( 48. Sitzung vom 27. April 1912

St . B. S . 1475 ) . Abg . Schirmer forderte eine geſetzliche Ruhe⸗
zeit des Eiſenbahnperſonals :

„ Anträge und Reſolutionen in dieſer Richtung ſind vom Reichstag
wiederholt angenommen worden . Einzelne Verwaltungen ſind den Wünſchen
entgegengekommen und haben durch Verordnungen andere Beſtimmungen



über die Dienſtzeiten getroffen , ebenſo auch über den Urlaub und die Dienſt⸗
befreiung . So ſind in Bayern erſt kürzlich wieder die Urlaubsbeſtimmungen
und die Beſtimmungen über Dienſtbefreiungen zugunſten des Perſonals er⸗
weitert worden . Von den oberen Beamten will ich nicht reden ; die mittleren
Beamten erhalten danach einen Urlaub von drei bis vier Wochen , die Unter⸗
beamten von fünf Tagen bis drei Wochen , je nach dem Dienſtalter . Dieſe
Beſtimmungen ſind ja ziemlich klar und ſind ausführbar . Aber die Be⸗
ſtimmungen über die Dienſt⸗ und Ruhezeiten ſind ſehr unklar . Es beſtehen
wohl generelle Beſtimmungen darüber , aber die Ausführung wird den ein⸗
zelnen Unterabteilungen , den Betriebsinſpektionen , den Werkſtättenvorſtänden
uſw . überlaſſen . Aus den Eiſenbahnerkreiſen kommen nun fortwährend
Klagen über die Verſchiedenheit der Dienſtzeit in den einzelnen Kategorien
und über die allzu lange Dienſtzeit der einzelnen Sparten . “

( 38. Sitzung vom 16. April 1912 . St . B. S. 1156 )

Der Regierungsvertreter ſprach ſich gegen eine geſetzliche
Regelung aus ; verkürze man die Dienſtzeit um nur eine Stunde ,
ſo koſte es im Reiche 45 Millionen Mark mehr .

101 . Für die Militärbeamten traten die Abg . Erzberger ,
Schwarze ( Lippſtadt ) und Trimborn ein ; letzterer wünſchte
etatsmäßige Stellen für die Verwaltungsſchreiber und Kanzlei —
ſchreiber in den techniſchen Inſtituten ; Monatslöhnung für die
Betriebsſchreiber und höhere Bezahlung für die Meiſtergehilfen
( 62. Sitzung vom 14 . Mai 1912 St . B. S . 1972 ) . Die Militär⸗
verwaltung ſagte zu :

„ daß wir verſuchen werden , im nächſten Jahre durch den Etat eine An⸗
zahl von dieſen Perſonen in den Beamtenſtand überzuführen , wenn uns die
erforderlichen Mittel dazu zur Verfügung geſtellt werden . “

( St . B. S. 1974 )

102 . Angeſtelltenausſchüſſe forderte der Abg . Erzberger
für die Werften der Reichsmarine ; er bat , es mindeſtens mit
einem Verſuche zu erproben . Der Vertreter des Reichsmarineamtes
erklärte : „ Wir können dem Herrn Abg . Erzberger zuſichern , daß ein
ſolcher Verſuch gemacht werden wird . “ ( 63. Sitzung vom 15 . Mai

103 . Eine geſetzliche Erhöhung der Bezüge der Altpenſionäre
fordert das Zentrum in ſeiner allgemeinen Beamtenreſolution ( 97) .
Zur Begründung führte der Abg . Erzberger aus :

„ Meine politiſchen Freunde ſind immer auf dem Standpunkt geſtanden ,
daß das Gehalt , das der einzelne Beamte erhält , eine Alimentation ſeitens
des Staates darſtellt , daß das Gehalt ſo bemeſſen ſein muß , um dem Beamten
ein ſtandesgemäßiges Auskommen bei entſprechender Erziehung ſeiner
Kinder zu gewähren . Wenn man von dieſem Standpunkte ausgeht — und
ich halte ihn für richtig , ſoweit das Verhältnis zwiſchen Staat und Beamter
in Betracht kommt — iſt doch zu überlegen und nachzuprüfen , ob nicht in⸗
folge der veränderten Verhältniſſe des ganzen Geldmarktes , infolge des
Sinkens des Geldwertes einerſeits und infolge des damit ' verbundenen



Wachſens der Preiſe auf der anderen Seite die Frage ſpruchreif gewordeniſt , ob wir Beamte , die unter einem minderen Gehalt ſchon vor 10, 15, 20und mehr Jahren ausgeſchieden ſind , noch auf dem alten Niveau dauernd be—laſſen können . Es wird nicht genügen , nur durch Erhöhung der Unterſtützungs⸗gelder hier helfen zu wollen . Ich gebe zu, daß , wenn wir in dieſem Etat dieFonds für Unterſtützungen erhöht haben , manches auf dieſem Gebiete gemachtwerden kann . Aber ſetzen wir uns in die Lage eines alten , verdienuten Be⸗amten hinein , der vielleicht Krankheit in der Familie hat , und eine Penſionvon 800 , 1000 , ſelbſt 1500 oder 2000 Mark hat ; er hat vielleicht noch jüngereKinder , für die er ſorgen muß . Nun ſoll er jedes Jahr an das Reichs⸗ſchatzamt und die frühere vorgeſetzte Behörde herantreten und petitionieren ,ob er 100 oder 200 Mark aus dem Unterſtützungsfonds erhält . Das iſt docheigentlich für einen früheren Beamten ein unwürdiges Verhältnis . ( Sehrrichtiglh ) Dies muß ganz offen ausgeſprochen werden : es iſt Aufgabe dergeſetzgebenden Faktoren , zu unterſuchen , ob nicht im Wege der Geſetzgebungabgeholfen werden kann . “ ( 56. Sitzung vom 8. Mai 1912 . St . B. S. 1762)
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